
Name:   _______________________ 

 

Adresse: _______________________ 

 

  _______________________ 

 

Telefonnummer oder E-Mailadresse für Rückfragen: 

 

___________________________________ 

 

       Datum: _________________ 

 

 

Betreff: Ansuchen um Gewährung eines Zuschusses zum Musikschulbeitrag 

 

 

 

An das 

Gemeindeamt St.Stefan ob Leoben 

Dorfplatz 14 

8713 St.Stefan ob Leoben 

 

 

 

Ich ersuche herzlich um Gewährung eines Zuschusses zum Musikschulbeitrag  

 

für meinen Sohn / meine Tochter ______________ geboren am __________ für das Schuljahr _____________. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

________________________ 

 (Unterschrift) 

 

 

Bankverbindung: _____________________________ 

 

IBAN:   ____________________ 

 

BIC:   ____________________ 

 

Beilagen: _____________________________ 
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FÖRDERRICHTLINIEN FÜR DEN 

 

ZUSCHUSS ZU MUSIKSCHULBEITRÄGEN ÖRTLICHER 

MUSIKVEREINE UND PRIVATER MUSIKUNTERRICHT 
 

 

1. Wer kann um eine Förderung ansuchen 

 

Kinder und Jugendliche mit Hauptwohnsitz der Gemeinde St. Stefan ob Leoben 

 

 

2. Art und Ausmaß der Förderung 

 

¼ der Gesamtkosten bis maximal € 200,00 pro Schuljahr 

 

3. Spezielle Förderungsbestimmungen/Förderung ist gültig für 

 

- Kinder, Schüler und Studenten bis zum 26. Lebensjahr oder bei abgeleistetem 

Präsenz- oder Zivildienst bis zum vollendeten 27. Lebensjahr 

- Zivil- oder Grundwehrdiener 

- Lehrlinge 

 

- Bereitschaft zur Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde St. 

Stefan ob Leoben (zB Muttertagsfeier, Weihnachtsfeier, …) 

 

 

4. Förderzeitraum/Abgabe des Ansuchens: 

 

- Bis spätestens 31.12. des laufenden Kalenderjahres für das abgelaufene Schuljahr 
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5. Anmerkungen 

 

- Es werden maximal zwei Musikinstrumente (örtliche und öffentliche 

Musikschule) gefördert 

 

 

6. Benötigte Unterlagen für die Förderung 

- Bestätigung des Unterrichts durch Musikverein oder Musiklehrer 

- Nachweis der Familienbeihilfe (ab der 10. Schulstufe) 

- Inskriptionsbestätigung und Nachweis von 12 ECTS bei Studenten 

- Kopie des Lehrvertrages bei Lehrlingen 

- Zivildienstbescheid bei Zivildienern 

- Einberufungsbescheid bei Grundwehrdienern 
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